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1 Zielsetzung  

In dem vorliegenden Logistiklastenheft sind die grundsätzlichen Anforderungen definiert, die ein 

Lieferant zu erfüllen hat, um eine Lieferantenbeziehung zu den Werken der Behr Gruppe unterhalten 

zu können. Sie ist bei der Entwicklung, Gestaltung und Planung von Logistikkonzepten unbedingt zu 

beachten. 

 

Die Behr Logistik-Richtlinie wird mit den Anfrageunterlagen an die potentiellen Lieferanten der Behr 

Gruppe verteilt. Die Logistik-Richtlinie ergänzt die Behr-Einkaufsbedingungen ï aktuellster Stand. Mit 

der Unterschrift des Startgesprächprotokolls, bzw. Annahme des Letters of Intent oder einer 

gesonderten Vereinbarung verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung der allgemeinen und 

spezifischen Behr- Logistikanforderungen. 

 

Bei Abgabe des Angebots müssen die im Anhang aufgeführten mitgeltenden Dokumente ausgefüllt 

dem Einkäufer vorliegen. Das Logistikdatenblatt sowie die logistische Rahmenvereinbarung befinden 

sich nicht im Anhang dieser Richtlinie und sind soweit nicht vom Einkäufer bereitgestellt, auf der Behr 

Homepage herunterzuladen. Berücksichtigt werden nur vollständige Angebote einschließlich der 

mitgeltenden Dokumente: 

 

ü Dokument 1: Logistikdatenblatt (Anhang 5) 

ü Dokument 2:  Logistische Rahmenvereinbarung 

ü Dokument 3: Fragenkatalog an den Lieferanten zum Thema EDI (Anhang 1) 

ü Dokument 4: Lieferanten Antragsformular zum Thema WebEDI, falls keine EDI 

Anbindung möglich (Anhang 2) 

ü Dokument 5: Ansprechpartner beim Lieferanten (Anhang 3) 

ü Dokument 6:  Checkliste Definition der Logistikprozesse (Anhang 4) 

ü Dokument 7:  Vorserien- und Prototypen Anforderungen (Behr Amerika) (Anhang 6) 

 

Behr behält sich das Recht vor, zur Überprüfung und Bewertung des Logistiksystems inkl. aller 

Logistik-Anforderungen der Richtlinie regelmäßig Logistikaudits beim Lieferanten durchzuführen. 

Zielsetzung ist es hierdurch eine kontinuierliche Verbesserung der Qualitätsleistung, 

Lieferperformance, Flexibilität und Zusammenarbeit mit den Lieferanten zu fördern. Generell werden 

Lieferanten die den Anforderungen dieser Richtlinie voll entsprechen, und durch die Lieferung von 

Produkten und Leistungen von hoher Qualität zu einem konkurrenzfähigen Preis pünktlich liefern, 

weiterhin in Betracht gezogen, laufende und neue Produkte zu liefern. 
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Bitte lesen Sie sich die Behr Logistik-Richtlinie sorgfältig durch. Sollten Sie Fragen zu dieser Richtlinie 

haben, setzten Sie sich bitte mit ihrem zuständigen Ansprechpartner in Verbindung. 
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2 Struktur der Richtlinie  

Die Richtlinie gliedert sich in drei verschiedene Schwerpunkte. Der erste Teil der Richtlinie (Kapitel 3) 

beschreibt alle global gültigen Anforderungen . 

Besonderheiten in den verschieden en Wirtschaftsregionen der EU  werden im 4. Kapitel 

aufgezeigt, die entsprechenden werksspezifischen Parameter  sind in Kapitel 5 zu finden. Im darauf 

folgenden Teil sind die Anforderungen aus den USA (Kapitel 6,7), Brasilien (Kapitel 8), Südafrika 

(Kapitel 9,10) und Asia Pacific (Kapitel 11) definiert. 

Die Ansprechpartner der Behr Zentralfunktion werden in Kapitel 12 genannt. Das abschließende 

Kapitel 13 gibt einen Überblick über die Behr Produktionsstandorte. 

 

Abbildung 1: Grundsätzlicher Aufbau  der Logistikrichtlinie  
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3 Global gültige Standards  

3.1 Regeln der Zusammenarbeit  

Um die Zusammenarbeit effektiv zu gestalten müssen folgende Regeln beachtet werden. 

Á Auskunftspflicht 

Anfragen sowie Rückfragen sind vom Lieferanten sofort zu beantworten; sollten Informationen 

nicht vorliegen, muss ein Abgabetermin mit dem Ansprechpartner vereinbart werden. 

Á Erreichbarkeit der Ansprechpartner 

Für den Lieferprozess sind der Behr Gruppe jeweils feste Ansprechpartner und deren 

Vertreter zu benennen, die kompetent und verlässlich Entscheidungen treffen können. Diese 

Ansprechpartner müssen zu den Behr Produktionszeiten jederzeit erreichbar sein. Die 

Benennung hat mit der Angebotsabgabe zu erfolgen (Anhang 3). Für Notfälle muss ein 

Ansprechpartner genannt werden, der Rund um die Uhr zur Verfügung steht. 

Á Selbstanzeigepflicht 

Jeder zu erwartende Lieferengpass ist unverzüglich dem zuständigen Disponenten / 

Versorgungsverantwortlichen mitzuteilen. 

Á Veränderungsanzeige 

Geplante Änderungen des Produktionsstandortes oder des Versandortes sind 

genehmigungspflichtig und müssen durch die Behr Funktionen Einkauf, Versand, 

Qualitätssicherung und Logistik freigegeben werden. 

Á Werkskalender 

Der Lieferant muss halbjährlich seinen Werkskalender sowie die Schichtmodelle an die 

betroffenen Behr Werke übermitteln und über mögliche Abweichungen frühzeitig informieren. 

3.2 Grundsätzliches zum  Liefers ervice  

Á Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. Für die Einhaltung der Lieferfrist kommt es, 

abhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen, auf den Eingang der Ware bei der von 

Behr genannten Abladestelle oder auf den rechtzeitigen Bereitstellungstermin der Ware an. 

Á Behr ist nicht verpflichtet verfrühte Lieferungen oder nicht vereinbarte Teillieferungen 

entgegenzunehmen. Dies gilt ebenso für offensichtliche Mängel an Transportträgern und 

Transportbehältern.  

Á Notwendige Sonderfahrten, die der Lieferant zu verantworten und veranlasst hat, sind vom 

Lieferanten unter Angabe der Bestelldaten/-informationen sowie des Grundes für die 

Sonderfahrt und deren Korrekturmaßnahmen zu erfassen und an den entsprechenden 
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Ansprechpartner im Behr-Werk zu melden. Die Korrekturmaßnahmen hat der Lieferant 

unverzüglich einzuleiten, dadurch entstandene Mehrkosten trägt der Lieferant. 

Á Der Lieferant stellt sicher, dass alle benötigten Daten und Informationen für die 

Transportlogistik vollständig und fehlerfrei auf den Versandpapieren und in den DFÜ-

Übertragungen dokumentiert sind. 

Á Der Lieferant hat über die gesamte Lieferprozesskette dafür Sorge zu tragen, dass Auskünfte 

über den Lieferstatus jederzeit getätigt werden können. Dabei muss die Erreichbarkeit des 

Lieferanten inklusive des zuständigen Frachtführers gewährleistet sein. 

Á Bei Überlieferungen behält sich die Behr Gruppe das Recht vor, die zuviel gelieferte Ware auf 

Kosten des Lieferanten einzulagern und entsprechend entstandene Kosten dem Lieferanten in 

Rechnung zu stellen. Alternativ dazu kann die Annahme verweigert werden. 

3.3 Elektronischer Datenaustausch in der Kunden - Lieferantenbeziehung  

Electronic Data Interchange (EDI) - allgemein als elektronischer Datenaustausch strukturierter 

Geschäftsdaten zwischen Informationssystemen verstanden, ist aus Sicht von Behr eine 

unverzichtbare Voraussetzung für eine effiziente Zusammenarbeit mit dem Lieferanten. Aus diesem 

Grund wird von allen Lieferanten der Behr Gruppe die Fähigkeit der Übertragung auf dem Wege der 

elektronischen Datenfernübertragung (DFÜ) vorausgesetzt. Diese Form der Übertragung wird bei 

Auftragsvergabe als Grundvorrausetzung der zu erbringenden Leistung betrachtet. 

 

Dabei sind standortabhängig die weltweit gültigen Standardformate nach VDA, Odette, ANSI X.12 

oder EDIFACT einzusetzen. Die genaue Definition der in den einzelnen Produktionsstandorten 

genutzten Nachrichtenformate sowie der technischen Anbindungsmöglichkeiten inklusive der 

Ansprechpartner, können aus den länderspezifischen Werksangaben ab Kap. 4.0 der Richtlinie 

entnommen werden. 

 

Alle notwendigen Hard- und Softwareausstattungen des Lieferanten sowie die Anpassung der EDV- 

Systeme des Lieferanten trägt der Lieferant selbst. Für jegliche EDI- Lösung ist stets eine 

Notfallstrategie vorzusehen. Im Folgenden sind die zwei wesentlichen Austauschinformationen, die 

der Lieferant per EDI senden bzw. empfangen muss kurz erläutert. 
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Lieferabruf 

Der Lieferabruf ist eine Nachricht an den Lieferanten, mit der in Menge und Termin wechselnde 

Bedarfsänderungen der Werke sowohl im kurz- wie auch im mittelfristigen Bereich rollierend 

fortgeschrieben werden. Lieferabrufe basieren grundsätzlich auf den in der zugehörigen 

Rahmenbestellung getroffenen Vereinbarungen. Bei der Verantwortlichkeit für die Disposition können 

dabei zwei Konzepte unterschieden werden. Entweder ist der Abnehmer für die Übermittlung der 

rechtzeitigen Abrufnachricht verantwortlich oder es ist ein ĂVendor managed inventory (VMI)ñ- bzw. E-

Kanban-Konzept vereinbart, bei dem der Lieferant seine Anliefermengen so disponiert, dass der 

verfügbare Materialbestand des Kunden zwischen Min. und Max. bleibt. 

 

Lieferabrufe der Behr Gruppe 

 versorgen den Lieferanten mit Bedarfsinformationen auf Basis gültiger Bestellung über einen 

Horizont von i.d.R. 6 Monaten, 

 erlauben dem Lieferanten die Planung seiner zukünftigen Bedarfe, den Bezug von 

Vormaterialien sowie die Produktion und den Teileversand in Übereinstimmung mit den 

Lieferabrufen, 

 synchronisieren somit die Prozesse zwischen Abnehmer und Lieferant. 

 

Lieferabrufe 

 werden differenziert nach den Schlüsselkriterien Sachnummer, Bestellnummer und 

Werk/Abladestelle erstellt, 

 beinhalten Eintrefftermine im jeweiligen Empfangswerk, 

 sind solange gültig, bis sie durch den jeweils folgenden Abruf ersetzt werden, 

 gelten als bestätigt, wenn nicht innerhalb von 4 Tagen widersprochen wird. 

 

Empfangene Bestellungen bzw. Lieferabrufe sind auf Plausibilität, insbesondere hinsichtlich Mengen, 

Terminen und Stammdaten (Abladestelle, Ladungsträger etc.) zu prüfen. Des Weiteren wird 

grundsätzlich vorausgesetzt, dass der Lieferant umgehend die empfangenen Bedarfe auf Erfüllbarkeit 

hinsichtlich Mengen und Terminen prüft. Bei Unplausibilitäten bzw. Bedarfsengpässen ist 

unverzüglich der Versorgungsverantwortliche beim Kunden zu informieren. Eine schriftliche 

Auftragsbestätigung ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
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Elektronischer Lieferschein 

Der Lieferant schickt grundsätzlich als Vorabinformation parallel zur Lieferung eine Avisierung der 

Lieferung per EDI. Der Lieferschein ist generell nach den Vorgaben der entsprechenden 

Standardformate auszufüllen. 

3.4 Web-EDI 

Lieferanten können alternativ zum EDI über die Internetanwendung WebEDI mit Behr kommunizieren. 

Beim WebEDI-System werden die an den Geschäftspartner zu übermittelnden Daten (Lieferabruf, 

Einzelbestellung, etc.) auf einem Web-Server hinterlegt, auf dem sich der Lieferant zunächst mit 

einem Passwort einwählt und dann die Möglichkeit hat, die hinterlegten Daten anzusehen, 

auszudrucken oder in verschiedenen Formaten herunterzuladen. Zudem ist es möglich die Liefer- und 

Transportdaten zu erfassen und einen elektronischen Lieferschein zu erstellen, sowie die 

entsprechenden Lieferpapiere auszudrucken.  

Klassisch betrachtet ist das WebEDI eine kostengünstige Alternative zum EDI. Falls Sie diese Form 

der Übertragung wählen, befindet sich im Anhang ein entsprechendes Antragsformular. Dieses 

Formular senden Sie bitte an den zuständigen Einkäufer zurück. Bei Interesse an einem Test der 

Demoversion bzw. bei generellen Fragen zum Thema WebEDI steht Ihnen Herr André Schmied (Tel.: 

+49 711 896 ï 4557, andre.schmied@behrgroup.com) zur Verfügung. 

3.5 Zahlungsabwicklung  

Das Gutschriftverfahren ist je nach Land und Werk die bevorzugte Form der Zahlungsabwicklung. 

Dabei erstellt der Lieferant keine Rechnung, sondern erhält per EDI vom Kunden über die gelieferten 

Waren entsprechende Gutschriften (z.B. gem. Standardnachricht VDA 4908). Grundsätzlich hat der 

Lieferant die notwendigen Voraussetzungen zum Empfang und zur Weiterbearbeitung des 

entsprechenden Dokuments zu treffen. Die Entscheidung über die Form der Zahlungsabwicklung wird 

individuell im Vorfeld mit dem Einkauf vereinbart.  

3.6 Begleitende Dokumente  

Alle Dokumente und Etiketten müssen in Landessprache und ggf. zusätzlich in einer Lingua Franca 

ausgeführt sein. 
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Warenanhänger 

Durch eine eindeutige und systematische Kennzeichnung von Produkten und Transporteinheiten 

muss deren Identifikation erkennbar sein. Grundsätzlich sind die Verpackungseinheiten mit 

normierten, standardisierten und barcodefähigen Warenanhängern zu kennzeichnen (beispielsweise 

VDA 4902 bzw. den kompatiblen Warenanhänger Odette V3). Die Beschaffenheit des Labels ist so zu 

wählen, dass es trotz Umwelteinflüssen und Transportbeanspruchungen am Anlieferort jederzeit 

maschinell und visuell lesbar bleibt. Alle Warenanhänger sind barcodiert und ggf. abhängig vom 

Transportträger klebbar. Abweichungen vereinbarter Anordnungen sind mit den Behr Werken 

abzustimmen. Bei fehlenden, unleserlichen oder unvollständig ausgefüllten Warenanhänger behält 

sich Behr das Recht vor, entstandene Mehraufwände dem Lieferanten zu belasten. Dies gilt ebenso 

für entstandene Mehraufwände durch das Nichtentfernen alter Warenanhänger, falsche Befestigung 

oder sonstiger Verstöße. Ein Musterlabel sowie die zulässigen Alternativen der Befestigung von 

Warenanhängern sind in Kapitel 4.3 zu finden. 

 

 

Abbildung 2: Kennzeichnung der Verpackung  

 

Lieferschein/DFÜ-Begleitschein 

Der Lieferant ist für die ordnungsgemäße Erstellung der Lieferpapiere nach den jeweiligen 

Standardnormen verantwortlich (siehe hierzu Musterlieferschein Kapitel 4.3). Der Lieferschein muss 

sich grundsätzlich in zweifacher Ausfertigung befinden und vom Frachtführer vor Entladung bei der 

Warenannahme übergeben werden. Lieferscheine dürfen sich auf keinen Fall in den Ladehilfsmitteln 

befinden oder gar über mehrere Ladehilfsmittel verteilt sein. Falls der Transport über einen Spediteur 

geregelt ist, gehört zur Vollständigkeit der Begleitpapiere immer ein Frachtauftrag. Ein DFÜ-

Begleitschein nach VDA 4912 ist in jedem Fall erforderlich. 

LadungsträgerVerpackungseinheit
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3.7 Anlieferkonzept Behr global  

3.7.1 Generelle Anforderungen  

Die Belieferungsformen werden zwischen den empfangenden Werken und dem jeweiligen 

Lieferanten für das gesamte Teilespektrum vereinbart. Vorrangiges Ziel ist hierbei einen möglichst 

geringen Bestand bei Behr vor Ort zu lagern. Bei nationalen Anlieferungen hat daher grundsätzlich 

eine synchronisierte Anlieferung (siehe Kapitel 3.7.2) zu erfolgen. Internationale Anlieferungen 

erfolgen entkoppelt über ein Konsignationslager (siehe Kapitel 3.7.3).  

 

 

 

 

Abbildung 3: Anlieferkonzept Behr global  

In den spezifischen Werksanforderungen ist die jeweils bindende Belieferungsfrequenz zu jeder 

Materialgruppe/Teilekategorie definiert (ab Kap. 5). Abweichungen von den vorgegebenen 

Belieferungsfrequenzen sind nur nach Rücksprache mit den verantwortlichen Logistikfunktionen der 

Behr Gruppe möglich und müssen schriftlich dokumentiert werden. Behr behält sich das Recht vor, 

nach Rücksprache mit dem Lieferanten die gewählte Belieferungsfrequenz zu ändern. 

 

Die Behr Gruppe wird aus den jeweils im Einsatz befindenden und nachfolgend beschriebenen 

Lieferbedingungen wählen. Welche Belieferungsform je Werk eingesetzt wird, kann ebenfalls dem 

werksspezifischen Teil dieser Richtlinie (ab Kap. 5) entnommen werden.  

Die erste Festlegung der Belieferungsform erfolgt im Logistikdatenblatt bei Angebotsabgabe, darin 

erstellt der Lieferant grundsätzlich ein Frei-Haus Angebot (DDU/DDP).  
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3.7.2 Synchronis ierte  Anlieferung 

(national ) 

 

Abbildung 4: Synchronisierte  Anlieferung (national)  

Ziel einer synchronisierten Anlieferung ist eine möglichst hohe Prozesssynchronisation zwischen der 

Prozessen des Lieferanten, den Anlieferprozessen und den Produktionsprozessen bei Behr im Sinne 

einer Angleichung von Bedarf und Anlieferung. Die Art der Kommunikation des Bedarfs (EDI, 

WebEDI, E-Kanban) und die Form der Ermittlung (deterministisch, verbrauchs- oder 

bestandsgesteuert) sowie die Darstellung (LAB, Bestandsvisualisierung) des Bedarfs spielen dabei 

keine Rolle. Das Konzept einer synchronisierten Anlieferung hat damit insbesondere zum Ziel die 

Reichweite der Bestände in der Prozesskette auf ein für die Versorgung der Behr-Produktion 

notwendiges Niveau zu bringen.  

A-Teile (d.h. Teile mit hoher Wertigkeit und hohem Verbrauch) sollten daher max. 2 Tage bei Behr im 

Kaufteillager liegen und somit täglich angeliefert werden. Für B-Teile gilt eine maximale Lagerdauer 

im Behr-Kaufteillager von 4-6 Tagen und für C-Teile max. 15 Tage. Diese maximale Reichweite wird 

determiniert durch die Füllmenge pro angelieferten Behälter und durch den durchschnittlichen 

Tagesverbrauch von Behr. 

Die Liefermenge des Lieferanten entspricht der Abrufmenge, die sich am Netto-Bedarf der Produktion 

auf volle Verpackungseinheiten aufgerundet orientiert. 

Falls der Lieferant, aufgrund von Losgrößeneffekte in seiner Produktion oder bedingt durch 

Transportlosgrößen, durchschnittlich mehr anliefern möchte als Behr zur Einhaltung seiner 

Bestandsziele abnehmen kann, weist der Lieferant in seinem Angebot die Kosten eines externen 

Dienstleisters für ein Konsignationslager gesondert aus (siehe hierzu Kapitel 3.7.2 und 3.15). 

3.7.2.1 Lieferbedingungen bei Synchronisierter Anlieferung  

Behr wählt bei bedarfsgerechter Anlieferung eine der nachfolgenden Lieferbedingungen. 

  

Kennzeichen:  

Synchronisierte Prozesse ohne Lagerung   

Häufige Belieferung  

Präferenz: Abholung Behr 
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1. Belieferung ĂFCAñ 

Die Lieferbedingung bedeutet Free Carrier (frei Frachtführer benannter Ort). Es gelten die 

Incoterms 2000. Bei dieser Form liegt grundsätzlich die gesamte Terminverantwortlichkeit beim 

Lieferanten. Dieser sorgt für die rechtzeitige Bereitstellung und ordnungsgemäße Verladung der 

Ware, die Beauftragung des vom Kunden bestimmten Spediteurs zur termingerechten Abholung 

und damit die planmäßige Anlieferung an den Kunden ein.  

 

2. Direktanlieferung ĂDDPñ ï frei Haus 

Die Lieferbedingung DDP bedeutet Delivery Duty Paid / Geliefert verzollt (ébenannter Ort). Es 

gelten die Incoterms 2000. Zusätzlich oder abweichend zu den Incoterms gelten die folgenden 

Bedingungen: Der Lieferant trägt die Verantwortung für seine Lieferung bis zum durch Behr 

benannten Entladeort. Zusätzlich ist der Lieferant für die termingerechte Anlieferung bei Behr 

verantwortlich und trägt alle Kosten und Gefahren des Transports. Findet die Belieferung in 

Verantwortung des Lieferanten statt, kann Behr dem Lieferanten genau festgelegte Anlieferfenster 

vorgeben. Bei Frankatur Ăfrei Hausñ darf die Beauftragung eines Spediteurs erst nach Prüfung 

seiner Leistungsfähigkeit erfolgen. Geeignete Kriterien (Zustand Fuhrpark, Zuverlässigkeit, Bonität, 

Flexibilität, Einhaltung von Umweltauflagen) sind regelmäßig vom Lieferanten zu kontrollieren. Mit 

den Spediteuren sind entsprechende Vereinbarungen zu treffen, damit ein reibungsloser Transport 

durchgeführt werden kann. Hierzu gehören insbesondere Abholzeiten, Ansprechpartner, 

Notabwicklung, Ausnahmegenehmigung bei Fahrverboten (z.B. Ferienwochenendfahrverbot) und 

Zollbestimmungen. Grundsätzlich müssen die eingesetzten Lastkraftwagen seitlich be- und 

entladbar sein. 

 

3. Gebietsspedition Behr 

Beim Konzept der Gebietsspedition werden regional zusammenliegenden Lieferanten Spediteure 

zugeordnet, die die einzelnen Beschaffungsvorgänge konsolidieren und das entsprechende Behr 

Werk in Sammelladungen beliefern. Der Spediteur übernimmt eine Sammel- und 

Verteilungsfunktion, wenn Sammelbestellungen für alle einem Spediteur zugeordnete Lieferanten 

erteilt werden. 
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3.7.3 Entkoppelte  Anlieferung 

(international )  

 

Abbildung 5: Entkoppelte Anlieferung (international)  

Bei internationalen/interkontinentalen Sendungen bzw. bei Sendungen in vorzugsweise größeren 

Losgrößen bietet sich eine entkoppelte Anlieferung über ein Konsignationslager an. Hierunter versteht 

man ein Lager- in räumlicher Nähe zum Behr-Werk-, bei dem die darin eingelagerten Güter bis zum 

Zeitpunkt der Entnahme durch den Kunden im Eigentum des Lieferanten bleiben. Die Ware wird von 

Behr je nach Bedarf aus dem Lager entnommen. 

Die Aufgabe des Lieferanten ist es, dafür zu sorgen, dass ein zuvor bestimmter Mindestbestand nicht 

unterschritten und der ebenfalls zuvor bestimmte Höchstbestand nicht überschritten wird. Damit liegt 

die Verantwortung für die Befüllung und die damit verbundene Versorgungssicherheit beim 

Lieferanten.  

Die Steuerung der Konsignationsware erfolgt über Liefer- und Feinabrufe. Zudem löst jede 

Materialentnahme durch Behr eine Verbrauchsmeldung beim Lieferanten aus. Damit sind beide 

Geschäftspartner über die Reichweite des Lagers informiert, wodurch ï vor allem bei größeren 

Entfernungen ï eine Bildung zweier unabhängiger Sicherheitsbestände vermieden werden kann. 

 

Vorteilhaft für den Lieferanten ist, dass dieser die Liefermengen und -zeitpunkte selbst festlegen und 

so seine Produktions- und Transportlogistik optimieren kann.  

In dem Angebot des Lieferanten müssen jedoch in diesem Fall die Kosten eines externen 

Dienstleisters für ein Konsignationslager gesondert ausgewiesen werden (siehe Kapitel 3.15). Bei 

Lieferungen aus Übersee ist zudem Kapitel 3.13 zu beachten. 

3.7.3.1 Lieferbedingungen bei Entkoppelter Anlieferung  

Behr wählt bei entkoppelter Anlieferung eine der nachfolgenden Lieferbedingungen. 

 
1. Konsignationslager-Konzept: 

Kennzeichen:  

Entkoppelter Prozess mit 

Konsignationslager,  

Kundentaktunabhängige Belieferung 

innerhalb definierter MIN-/MAX-

Bestände.  
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Für bestimmte Fertigmaterialien besteht nach Absprache die Möglichkeit, ein Konsignationslager-

Konzept anzuwenden. Dabei unterhält der Lieferant beim benannten Dienstleister ein Lager, in das 

er die Bedarfe der beziehenden Werke eigenverantwortlich liefert. Der Lieferant ist verantwortlich 

für den Bestand und die Lagerbewegungen. Des Weiteren trägt er die Lagerung und das Handling 

beim benannten Dienstleister. Für den Transport ist Behr verantwortlich. Ab Warenausgang 

Dienstleisterlager geht die Ware in das Eigentum der Behr Gruppe über. Der Logistikdienstleister 

erstellt eine Tagesmeldung der Bewegungen und stellt diese Behr und Lieferanten täglich zur 

Verfügung. Abgänge werden über einen Tagessammellieferschein verbucht. Der 

Sammellieferschein ist Basis der Gutschrift an den Lieferanten. Im Einzelfall betreibt Behr 

Konsignationsläger auf eigenem Werksgelände. 

 

2. EDL- Lager 

Nur in Ausnahmefällen:  Bei Einrichtung eines EDL- Lager in der Nähe des Behr Werkes sichert 

der Lieferant die Versorgung von Behr im Falle von langen Lieferketten/hohen Losgrößen ab und 

sorgt für eine bedarfsgerechte Anlieferung an Behr gemäß den Incoterms Delivery Duty Paid 

(DDP). Das Lager wird durch den Lieferanten eingerichtet und die Kosten gehen vollständig zu 

Lasten des Lieferanten. Behr wird darüber informiert; im Regelfall sind die Teile in dem Lager nicht 

dispositiv für Behr verfügbar.  Ab Wareneingang Behr geht die Ware in das Eigentum der Behr 

Gruppe über. 

3.8 Regelungen  der Behr  spezifischen  Transportbehälter /Verpackung  

Die Verantwortung für eine transport- und handlingsgerechte Verpackung und deren Planung (inkl. 

Innenverpackung), die eine beschädigungsfreie Belieferung bis zum Anlieferort sichert, liegt beim 

Lieferanten. Die Verpackungsfestlegung basiert auf den Anforderungen aus dem Verpackungs- und 

Lagersystem der Behr-Standorte. Generell setzt die Behr Gruppe Mehrweg Ladungsträger aus 

stofflich verwertbaren Materialien ein. Zielsetzung ist die durchgängige Gestaltung der logistischen 

Kette sowie partnerschaftliche Nutzung der damit verbundenen Rationalisierungspotenziale. Darüber 

hinaus verfolgt die Behr Gruppe auf diesem Wege ï gemeinsam mit ihren Lieferanten ï das 

abfallwirtschaftliche Ziel der Umweltgesetzgebung nach dem ºkologischen Grundsatz ĂVermeidung 

vor Verminderung vor stofflicher Verwertungñ und leistet damit einen konsequenten Beitrag zur 

Abfallvermeidung. Behr Standardverpackungen sind im Kapitel 4.4 bzw. in den werksspezifischen 

Kapiteln definiert. Abweichungen zu dieser Regelung gibt es bei Überseeverkehren (siehe hierzu 

Kapitel 3.13). 

Unabhängig von der Verpackungsart ist folgendes zu gewährleisten: 

 Beschädigungsfreie Teileanlieferung 
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 Anlieferung nur in sauberer Verpackung 

 Stabilität bezüglich Beschaffenheit, Form und Volumen 

 Optimale Raumausnutzung 

 Problemlose Entladbarkeit durch Stapler 

 Stapelfähigkeit 

 Günstige Teilentnahme / optimales Handling im Fertigungsprozess 

 Korrekte Identifikation durch standardisierte und normierte Labels (siehe Kapitel 4.3.2) 

 Einhaltung der Belieferungsfrequenz 

 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist es erforderlich, für jedes Teil die Verpackung festzulegen. Vor 

Auftragsvergabe hat der Lieferant Verpackung und Füllmenge zu planen und bei Angebotsabgabe im 

Logistikdatenblatt festzulegen. Die Freigabe der Verpackung ist Teil des Startgesprächs und wird, 

unter Beachtung der technischen und logistischen Anforderungen sowie der Wirtschaftlichkeit, 

vertraglich geregelt. Diese Festlegung kann im Serienprozess nach der ersten Lieferung jederzeit 

durch Behr geändert werden. Im spezifischen Werks-Teil der Richtlinie ist der jeweils bindende 

Behälter zu jeder Materialgruppe/Teilekategorie definiert.  

 

Abweichungen von der vorgegebenen Verpackung sind mit den Behr Werken abzustimmen. Wird die 

festgelegte Verpackung der Ware nicht eingehalten, behält sich Behr das Recht vor, entstandene 

Handlings- und Umpackaufwände in Form eine Bearbeitungsgebühr dem Lieferanten in Rechnung 

zustellen. Abweichungen in begründeten Fällen (z.B. Ausweichverpackungen bei Serienanläufen, 

außerordentlichen Vorläufen) sind mit den Werken rechtzeitig abzustimmen. Ein entsprechender 

Vermerk (ñAusweichverpackungñ) ist im Lieferschein einzutragen. 

3.9 Technische Änderungen und Neuprod ukte  

Zur Koordination von Neuteilen, Prototypen und Werkzeugen sowie deren Änderungen muss der 

Lieferant mit dem Anlauf-, und Änderungsmanagement der Behr Gruppe Kontakt aufnehmen. 

Außerdem darf die Umsetzung einer technischen Änderung nicht ohne Abstimmung mit dem 

Logistikbereich von Behr erfolgen. 

 
Inhaltlich sind bei Neuanläufen und Änderungen folgende Informationen aktuell zu übermitteln: 

1. Terminplanung und Terminveränderungen 

2. Mengenplanung und Mengenveränderungen 

3. Geplante Kosten und Kostenveränderungen  
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Bei Nichteinhaltung von Anlaufterminen /-mengen oder -kosten hat der Verantwortliche beim 

Lieferanten sofort nach Erkennen den Projektverantwortlichen der Behr-Logistik zu informieren. 

3.10 Kapazitätsplanung  

Grundsätzlich muss der Lieferant Kapazitäten über dem Lieferplan vorhalten. Innerhalb der 

festgelegten Bedarfsschwankungsbreite erwartet die Behr eine Versorgungssicherheit von 100%. Die 

Höhe der Bedarfsschwankungsbreite hängt in der Regel von den individuellen Vorgaben der Kunden 

(Fahrzeughersteller) ab. Grundsätzlich verlangt Behr, dass Mengensteigerungen bis zu 15% ohne 

weitere Investitionen möglich sind. Abweichungen von diesem Wert können individuell im 

Startgespräch festgelegt werden. 

3.11 Notfallmanagement  

Das Management des Lieferanten ist in Störungsfällen z.B. bei technischen Mängeln, 

Kapazitätsengpässen, Qualitätsproblemen verpflichtet Notfallpläne zu erstellen und Korrektur- und 

Vorbeugemaßnahmen dergestalt einzuleiten und mit Behr abzustimmen, dass sich die Probleme 

nicht nachhaltig auf den Ablauf bei Behr auswirken können. Die Störung muss zuvor unverzüglich von 

dem Verursacher beim entsprechenden Behr Werk gemeldet werden. Grundsätzlich enthält der 

Notfallplan Maßnahmen und Termine zur Behebung des Problems. Die vom Lieferanten entwickelten 

Notfallkonzepte müssen vor der ersten Lieferung mit Behr abgestimmt sein. 

 

Zusätzlich erwartet Behr von seinen Lieferanten Maßnahmen, die in den oben genannten 

Ausnahmefällen eine Versorgung garantieren. Dazu muss der Lieferant ggf. Sicherheitsbestände 

vorhalten oder eine flexibles Produktionsmodell aufzeigen. Die gewählte Alternative ist während des 

Qualitätsaudits glaubhaft darzustellen und muss jederzeit auf Anfrage von Behr offengelegt werden. 

Sollte sich herausstellen, dass die vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichend sind, behält sich Behr 

das Recht vor, die Einrichtung von Sicherheitsbeständen zu verlangen. 

3.12 Abweichungen bei Übersee - Verkehren  

3.12.1 Konsignationslager  

Bei Übersee-Lieferungen findet grundsätzlich eine entkoppelte Anlieferung über ein 

Konsignationslager statt (siehe Kapitel 3.7). In diesem Lager werden die Überseeverpackungen in 

Behr Standardbehälter umgepackt und mit einem entsprechenden Label versehen. Sollte der 

Lieferant in Europa nicht mit einer Niederlassung vertreten sein, muss er ggf. einen Fiskalvertreter 
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benennen. Darüber hinaus muss aufgezeigt werden, mit welchen Maßnahmen der Lieferant die 

Versorgung bei kurzfristigen Mengen-Erhöhungen oder Sofort-Änderungen gewährleistet. 

3.12.2 Zollplanung  

Der Lieferant ist für die ordnungsgemäße Erstellung der Zollpapiere nach jeweils aktuellem 

Rechtsstand sowie für die ordnungsgemäße Zollplanung (Tarifierung) für den Warenimport in das 

Empfangsland verantwortlich. Kosten und Folgeschäden aus fehlenden bzw. fehlerhaften 

Zollpapieren und / oder Zollplanungen werden dem Lieferanten belastet (z.B. Zölle bei fehlerhaften 

Präferenznachweisen). 

3.12.3 Ursprungszeugnis  

Wenn von Behr gefordert, ist der Lieferant verpflichtet, einen detaillierten Ursprungsnachweis 

entsprechend den aktuellen Einfuhrbestimmungen über die gelieferten Teile bereitzustellen. 

3.12.4 Überseeverpackung  

Bei Überseeversand sind Holzkisten oder Holzpaletten mit Kartonagen zu verwenden, die den 

Anforderungen hinsichtlich der Stapelfähigkeit, Transportbeanspruchung, Einfuhrbestimmungen für 

Holzverpackungen etc. genügen müssen. 

 

Abbildung 6: Möglichkeiten einer Einwegverpackung internationaler Verkehre  

Mehrwegverpackungen sind im interkontinentalen Verkehr grundsätzlich mit der Logistik des 

empfangenden Behr Werkes abzustimmen. Die Innenverpackung ist vom Lieferanten festzulegen. 

Sowohl Innenverpackung als auch Außenverpackung müssen die qualitätsgerechte Anlieferung der 

Teile gewährleisten. Berücksichtigt werden müssen beispielsweise Versand im 

Seecontainer/Luftfracht inklusive Vor- und Nachlauf der Sendung. Grundsätzlich ist jede Ladeeinheit 

und jeder Ladungsträger an zwei Seiten mit einem Warenanhänger zu versehen (siehe hierzu Kap. 

3.9). Bei Holzverpackungen müssen die rechtlichen Grundlagen des Empfangslandes eingehalten 

werden, unabhängig der Regelungen dieser Richtlinie. Holzverpackungen, die dem IPPC-Standard / 
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ISPM 15 entsprechen müssen, dürfen für die Anlieferung bei Behr nur hitzebehandelt (HT) sein. Eine 

Begasung mit Methylbromid (MB) ist nicht zulässig. Wie bei allen Lieferungen müssen Empfänger, 

Bestimmungshafen und Endbestimmungsort, Teile- und Auftragsnummer sowie Bruttogewicht 

angegeben werden. 

3.12.5 Containerbelieferung  

Nicht alle Behrwerke besitzen die Möglichkeit Seecontainer zu entladen. In diesem Fall liegt es in der 

Verantwortung des Lieferanten die Ware zu lösen und auf entsprechende Lastkraftwagen umzuladen. 

Bei einer geplanten Containerbelieferung ist grundsätzlich vor Versand das anzuliefernde Werk zu 

informieren und die Anlieferung abzustimmen. 

3.13 Voraussetzung für den Lieferbeginn  

Vor der ersten Lieferung müssen folgende Punkte in Absprache mit Behr erledigt sein und mit dem 

zuständigen Einkäufer sowie dem verantwortlichen Logistikplaner abgestimmt werden. 

- Verpackung 

- Anlieferkonzept /s. Checkliste Prozessdefinition (siehe Anhang 4) 

- Datenintegration (EDI / Web- EDI) 

- Ansprechpartner beim Lieferanten 

- Notfallkonzept. 

 

Darüber hinaus hat sich der Lieferant grundsätzlich über die in der Automobil- und Zulieferindustrie 

allgemein gültigen Standards der Normungsgremien (VDA, Odette, EDIFACT, ANSI X.12) zu 

informieren. Alle in dieser Logistik-Richtlinie geforderten Nachrichtenstandards sind nach dem von 

Behr vorgegebenen Standards aufzubauen und anzuwenden. Hält sich der Lieferant nicht an die 

angestrebte Standardisierung seiner Dokumente, behält sich Behr das Recht vor, die durch dieses 

Fehlverhalten entstandenen Mehraufwände in Form einer Bearbeitungsgebühr dem Lieferanten in 

Rechnung zu stellen. 

3.14 Hinweise zum Logistikdatenblatt  

Das ausgefüllte Logistikdatenblatt stellt ein Angebot über eine Logistische Anlieferform dar, mit dem 

Ziel alle Kosten darzustellen, die notwendig sind, um Behr bedarfsgerecht zu beliefern. Das Angebot 

ist damit, soweit nicht anders vereinbart, ein ĂFrei Hausñ- Angebot (DDU/DDP) für Behr. 
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3.14.1 Abgrenzung A -Preis  

Der A-Preis (=Teilepreis) beinhaltet alle internen Logistik-Aufwände des Lieferanten, die für die 

angefragte Liefervariante notwendig sind (Material- & Informationsfluss), inklusive des Verpackens in 

die angebotenen Behälter. Kosten für Behälter und Verpackungsmaterial sind nicht  im A-Preis 

enthalten.  

3.14.2 Abgrenzung B -Preis  

Im B-Preis sind neben dem Teilepreis auch die Kosten für die Verpackung enthalten, d.h. Kosten für 

Einwegverpackung (Pack- und Packhilfsmittel) bzw. Kosten der Mehrwegverpackung/-ladungsträger 

für den Teil des Ladungsträger-Umlaufes, den der Lieferant gemäß der Lieferbedingung verantwortet 

bzw. zu beschaffen hat. Sie können als Umlaufkosten, Abschreibungswert oder Mietkosten, bzw. 

auch Transferkosten deklariert sein, inkl. der Administrationskosten für das Ladungsträger-

Management. Generell muss der zugrunde gelegte Umlaufbestand und der Abschreibungszeitraum 

offen gelegt werden. 

3.14.3 Abgrenzung C -Preis  

Der C-Preis enthält neben dem Teilepreis und den Verpackungskosten auch die Transportkosten. In 

den Transportkosten sind alle Kosten enthalten, die für den Transport der Waren, also das Verladen 

auf ein Transportmittel sowie den Transport vom Versandort bis zum Bestimmungsort, gemäß der 

Lieferbedingung entstehen. Enthalten sind neben Vorlauf-, Hauptlauf- und Nachlauf-Kosten, zudem 

Bereitstellungskosten für Container als auch Umschlagskosten, Stau u.a.. Auch der Rücktransport 

von Leergut (Rückführungskosten) ist hier zu berücksichtigen. 

Die Belieferungskosten eines Behr-Werkes von einem Behr-Logistikdienstleister (line feeding, ship to 

line) sind keine Transportkosten und in diesem Sinne hier nicht aufzulisten. 

3.14.4 Kosten Konsignation  

Alle Kosten - im Rahmen der entkoppelten Anlieferung (siehe Kapitel 3.7.2) - im Zusammenhang mit 

dem Logistik-Service, der zur Erfüllung der logistischen Lieferbedingung notwendig ist (Handling, 

Lagerung, Kommissionieren, Shuttle-Service, Entsorgungskosten (Einwegverpackung), 

Verwaltungskosten, etc..) sind im Feld ĂKosten Konsignationñ zu ber¿cksichtigen - sofern diese nicht 

bereits unter anderen Kosten deklariert sind (z.B. Lagerkosten). Dies geschieht unabhängig davon, 

an welcher Stelle der Supply Chain dieser Service erbracht wird. Je nach Lokation bitte die 

entsprechenden Kosten für Handling und Lager aus der Referenztabelle in die Kalkulation mit 

einbeziehen bzw. die entsprechenden Werte bei einem Dienstleister anfragen. 
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3.14.5 Zölle/Steuern  

Im Rahmen der Zölle und Steuern sind zu berücksichtigen: 

- Alle Zölle  (Ausfuhr- und Einfuhr-Zoll), gemäß den Zollbestimmungen des Ausfuhr- als auch des 

Einfuhrlandes, sofern diese gemäß der vereinbarten Lieferbedingung durch den Lieferanten zu 

entrichten sind. 

- Alle Kosten und Gebühren , die im Zusammenhang mit der Zollabwicklung anfallen, sofern diese 

gemäß der vereinbarten Lieferbedingung durch den Lieferanten zu entrichten sind. Dazu gehören z.B. 

Abwicklungskosten des Zollagenten, u.a.. 

- Alle Steuern , gemäß der Steuergesetzgebung sowohl des Ausfuhr- als auch des Einfuhrlandes, die 

nicht rückerstattungsfähig sind, sofern diese gemäß der vereinbarten Lieferbedingung durch den 

Lieferanten zu entrichten sind. 

 

Informationen zu Zöllen, Steuern und sonstigen Gebühren diverser Länder erteilen die an Ihrem 

Produktionsstandort zuständigen Finanz- bzw. Zollbehörden bzw. Ihr Zollagent. Bitte berücksichtigen 

Sie für Ihre Logistikkostenkalkulation die aktuell gültigen rechtlichen Vorschriften. 

3.15 Reklamation von Anlieferungsfehlern  

Termingerechte Anlieferungen, der Norm entsprechende Behälter-Etiketten und Lieferscheine sowie 

saubere und unbeschädigte Verpackungen sind für einen reibungslosen logistischen Prozess 

zwingend erforderlich. Durch Abweichungen von dieser Norm entstehen Behr erhebliche zusätzliche 

Aufwendungen.  

Verstößt ein Lieferant schuldhaft gegen die Bestimmungen der Logistikrichtlinie behält sich Behr das 

Recht vor, Pauschalen für die bei Behr anfallenden Kosten (Personal, Fläche, Betriebsmittel) ï zur 

Beseitigung der Fehler, bevor weitere Störungen verursacht werden - dem Lieferanten in Rechnung 

zu stellen. Zudem behält sich Behr die Geltendmachung von weitergehenden 

Schadensersatzansprüchen ausdrücklich vor. 

Insbesondere der durch nachfolgenden Anlieferungsfehler verursachte Mehraufwand wird dem 

Lieferanten belastet: 

- Fehlende/Fehlerhafter Lieferpapiere/ Labels/ DFÜ 

- Fehlerhafte/Beschädigte Verpackung 

- Anlieferung außerhalb vorgegebener Zeitfenster   

- Nichteinhaltung von Terminen      

- Mengendifferenzen   

- Schäden an der Ware 
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Dem Lieferanten steht der Nachweis offen, dass die geltend gemachten Pauschalen überhöht sind. 

Behr ist berechtigt, die Belastungen im Gutschriftsverfahren zu verrechnen. 
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4 Allgemeine Regeln innerhalb Europas  

4.1 EDI Anbindung  

Um die EDI Anbindung zu realisieren sind im Folgenden die Ansprechpartner für die Einrichtung der 

Datenverbindung aufgeführt. Bitte nehmen Sie zum Einrichten und Testlauf der Schnittstelle mit den 

entsprechenden Ansprechpartnern Kontakt auf. 

4.1.1 Behr Gruppe  ï Globales 

Informationsmanagment  

Parameter  Behr Gruppe  

Firma Behr GmbH & Co. KG 
Mauserstr. 3 
70469 Stuttgart 

Ansprechpartner: 
Behr Group EDI Team: +49 711 896-38 000, edi-team@behrgroup.com 

 

Die aktuell gültigen Implementierungs-Guidelines für die im Behr-Konzern verfügbaren EDI-Formate 

als auch die technischen Verbindungsparameter können bei obiger Adresse auf Anfrage bezogen 

werden. 

4.1.2 Behr GmbH & Co. KG  

Parameter  Behr GmbH & Co. KG  

Firma 
 

Behr GmbH & Co. KG 
Mauserstr. 3 
70469 Stuttgart 

Ansprechpartner:  
Behr Group EDI Team: +49 711 896-38 000, edi-team@behrgroup.com 

4.1.2.1 Abladestellen der Behr GmbH & Co. KG:  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

G1000 Fa. Behr NE-Hauptlager Raffineriestr. 99 D-93333 Neustadt/Donau 

G1002 Fa. Behr NE-IH-Hauptlager Raffineriestr. 99 D-93333 Neustadt/Donau 

G10XX Werk 10    

G1003 Fa. Behr NE-Versand Raffineriestr. 99 D-93333 Neustadt/Donau 

G0201 ST- Hauptlager Tor 11 Siemensstr. 140 D-70469 Stuttgart 

G0202 Fa. Behr Tor 3 Mauserstr. D-70469 Stuttgart 

G0250 Fa. Mastel Heilbronnerstr. 29 D-74388 Talheim 
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G0251 FA.ALDINGER Lise-Meitnerstr.1 D-72202 Nagold 

G0252 Fa. Pottiez Mühlhohlstr. 7 D-75056 Sulzfeld 

G0253 Fa. Merkle Zahn-Nopper-Str. 16 D-70435 Stuttgart-Zuffenhausen 

G02XX Werk 02    

G0202 Fa. Behr Tor 3 Mauserstr. D-70469 Stuttgart 

G0201 ST- Hauptlager Tor 11 Siemensstr. 140 D-70469 Stuttgart 

G0500 MU Hauptlager Lienzingerstr. 82  D-75417 Mühlacker 

G0501 MU-Hauptlager Craiss Vetterstr. 35 D-75417 Mühlacker 

G0502 MU Craiss Konsi Vetterstr. 35 D-75417 Mühlacker 

G0504 Fa. Behr  Lugwaldstr. 19 D-75417 Mühlacker 

G0550 MM-Systemlösungen Heilbronnerstr, 29 D-74338 Talheim 

G0551 Fa. Aldinger Lise-Meitner-Str. 1 D-72202 Nagold/Mühlacker 

G0552 Fa. Pottiez Mühlhohlstr. 7 D-75056 Sulzfeld 

G05XX Werk 05    

G0506 MU Versand Lienzingerstr. 82 D-75417 Mühlacker 

G0503 MU Lugwald Lugwaldstr. 19 D-75417 Mühlacker 

G0507 MU-Lugwald Konsi    

G0505 Behr Pforzheim Eutingerstr. 158 D-75175 Pforzheim 

G0901 Behr Vaihingen-Hauptlager Stuttgarterstr. 105 D-71665 Vaihingen/Enz 

G09XX Werk 09    

4.1.3 Behr Kirchberg  

Parameter  Behr  Kirchberg GmbH  

Firma 
 

Behr Kirchberg GmbH 
Bahnhofstr. 26 
08107 Kirchberg 

Ansprechpartner:  
Heike Grospietsch (+49 37602 68-1198, heike.grospietsch@behrgroup.com) 

4.1.3.1 Abladestellen Behr Kirchberg : 

Abladestelle  Anlieferanschrift  

GBKE1 Behr Kirchberg GmbH WE 2 (E1) Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBKG1 Behr Kirchberg GmbH WE 2 (G1) Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBKR1 Behr Kirchberg GmbH WE 3 (R1) Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBKS1 Behr Kirchberg GmbH WE 1 (S1) Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBKS2 Behr Kirchberg GmbH WE 1 (S2) Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBK01 Behr Kirchberg GmbH Bahnhofstr. 26 8107 Kirchberg 

GBK13 Wecktrans-Lager WE 4 (13 Haaraer Str. 7-13 8112 Wilkau-Haßlau 
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Haribo) 

GBK14 Fa. C.F. Hahn Kirchberger Str. 9 8107 
Kirchberg / 

OT Cunersdorf 

GBK15 Spedition Weck Trans Hinter dem Bahnhof 8107 Kirchberg 

GBK19 FA.RISSMANN Metallbau GmbH  Kirchberger Str. 77 8112 Wilkau-Haßlau 

4.1.4 Behr France  Rouffach  SAS 

(Frankreich)  

Parameter  Behr  France Rouffach  SAS 

Firma Behr France Rouffach SAS 
5, Avenue de la Gare 
68250 Rouffach 

Ansprechpartner: 
Philippe Sattler  (00-33-3-89-73-58-08, philippe.sattler@behrgroup.com) 

4.1.4.1 Abladestellen France Rouffach SAS (Frankreich)  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

GSU 

BEHR FRANCE ROUFFACH S.A.S 

Arrivage sud 

5, Avenue de la Gare - 

batiment sud F-68250 Rouffach 

G06 

BEHR FRANCE ROUFFACH S.A.S 

Arrivage nord 

5, Avenue de la Gare - 

hall 4 F-68250 Rouffach 

G02 

BEHR FRANCE ROUFFACH S.A.S 

Arrivage central 5, Avenue de la Gare F-68250 Rouffach 

1211 BEHR FRANCE ROUFFACH S.A.S 5, Avenue de la Gare F-68250 Rouffach 

4.1.5 Behr France Hambach  SARL 

(Frankreich)  

Parameter  Behr  France Hambach  SARL 

Firma 
 

Behr Hambach SARL 
Europole 
F-57912 Hambach 

Ansprechpartner:  
Fabrice Engel (00-33-3-87-28-34-14, fabrice.engel@behrgroup.com) 

4.1.5.1 Abladestellen France Hambach SARL  (Frankreich)  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

1 
Behr Hambach SARL 

Arrivage principal 
Zone Europole de Sarreguemines F-57910 Hambach Cedex 

3 Behr Hambach SARL Zone Europole de Sarreguemines F-57910 Hambach Cedex 
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Arrivage hall 3 

7 
Behr Hambach SARL 

Altrans 
Zone Europole de Sarreguemines F-57911 Hambach 

4.1.6 Behr Czech s.r.o. (Tschechien)  

Parameter  Behr  Czech s.r.o.  

Firma Behr Czech s.r.o. 
Vita Nejedlého 1471 
295 01 Mnichovo Hradiste, CZ 

Ansprechpartner: 
Milan Jerabek (+420 326 770 505, milan.jerabek@behrgroup.com) 

4.1.6.1 Abladestellen Behr Czech s.r.o.  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

1551  Behr Czech s.r.o Vita Nejedlého 1471 CZ-295 01 Mnichovo Hradiste 

C5101  Behr Czech s.r.o Vita Nejedlého 1471 CZ-295 01 Mnichovo Hradiste 

4.1.7 Behr Ostrava  s.r.o (Tchechien)  

Parameter  Behr Czech  s.r.o.  

Firma Behr Ostrava s.r.o. 
Prumyslova 368 
74251 Mosnov, CZ 

Ansprechpartner: 
Pavel Navratil (+420 556 312 889, Pavel.Navratil@behrgroup.com) 

4.1.7.1 Abladestellen Behr Ostrava  s.r.o.  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

1571  Behr Ostrava s.r.o. Prumyslová zóna CZ-742 51 Moġnov 

4.1.8 Frape Behr S.A. (Spanien)  

Parameter  Frape Behr  S.A. 

Firma Frape Behr S.A. 
 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C 
Calle D 33-35 
08040 Barcelona 
 
Crta. Nac. 240 km 38,100 
43400 Montblanc Tarragona 

Ansprechpartner:  
Manel del Rey (+34-977-86-5191, manel.delrey@frape.behrgroup.com) 
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4.1.8.1 Abladestellen Frape Behr S.A.  

Abladestelle  Anlieferanschrift  

SZF01 
Frape Behr S.A 

Pol.Ind.Zona Franca 
Sector C,Calle D33-35 E-08040 Barcelona 

SM120 
Frape Behr S.A. 

Fábr. Montblanc 1 
Puerta 11,Ctra.Nacional 240,km 38,1 E-43400 

Montblanc- 

Tarragona 

SM130 
Frape Behr S.A. 

Fábr. Montblanc 1 
Puerta 13,Ctra.Nacional 240,km 38,1 E-43400 

Montblanc- 

Tarragona 

SM140 
Frape Behr S.A. 

Fábr. Montblanc 2 
Puerta 22,Ctra.Nacional 240,km 38,1 E-43400 

Montblanc- 

Tarragona 

4.2 Informationsfluss  / EDI 

4.2.1 Lieferabruf  

Der Lieferant hat die notwendigen Voraussetzungen zum Empfang und zur Weiterverarbeitung der 

Lieferabrufnachrichten gemäß VDA-Standard 4905 bzw. in Anlehnung an den EDIFACT-Standard 

ñDELFOR D96Añ bereitzustellen. 

4.2.2 Lieferschein  

Der Lieferant schickt grundsätzlich vorab an Behr einen DFÜ- Lieferschein per EDI gemäß VDA-

Standard 4913 Version 3, bzw. gemäß Behr-Guideline in Anlehnung an EDIFACT ĂDESADV D96Añ 

oder per Web EDI. Er stellt somit sicher, dass die Verfügbarkeit der benötigten Waren nach deren 

Eintreffen überprüft werden kann. 

4.2.3 Zahlungsabwicklung  

Grundsätzlich bevorzugt die Behr Gruppe die Zahlungsabwicklung per Gutschriftverfahren über EDI, 

gem. Standardnachricht VDA 4908. Wird diese Form der Zahlungsabwicklung vom entsprechenden 

Behr Werk nicht unterstützt, ist die Rechnung entweder klassisch in Papierform zu übermitteln oder 

via EDI gem. VDA 4906 oder EDIFACT ĂINVOIC D96Añ an Behr zu übermitteln. Die Entscheidung 

über die Form der Zahlungsabwicklung wird individuell mit dem Werk vereinbart. 
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4.3 Materialbegleitende Dokumente  

4.3.1 Lieferschei n 

Grundsätzlich werden folgende Begleitpapiere erwartet die im Wareneingangsbüro abzugeben sind.  

 Lieferschein nach DIN 4991 in doppelter Ausführung und DFÜ-Warenbegleitschein nach VDA 

4912  

 Frachtauftrag 

Der Fahrer erhält eine abgestempelte Kopie als Empfangsbestätigung zur Dokumentation der 

Anlieferung. Die Ware wird jedoch nur unter Vorbehalt angenommen. 

Im nachfolgenden ist ein Musterlieferschein inklusive der detaillierten Feldbeschreibungen abgebildet. 

Besonders sei hier darauf hingewiesen, dass Lieferscheine ohne Behälter-Angaben nicht erfasst 

werden können und auch einen falschen Behälterbestand verursachen, der zu Schwierigkeiten bei 

der Warenannahme und der Behältersteuerung und-versorgung führt. Somit kann keine Bezahlung 

bzw. korrekte Kontoführung erfolgen. Grundsätzlich behält sich Behr das Recht vor, bei fehlenden 

bzw. unvollständigen Lieferpapieren die Annahme zu verweigern oder entstandene Mehraufwände in 

Form einer Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen. 
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Abbildung 7. Muster Lieferschein nach DIN 4991  
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Der Lieferschein muss folgende Informationen enthalten: 

 

Abbildung  8: Feldbeschreibung Lieferschein DIN 4991 
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Abbildung 9: Muster DFÜ -Warenbegleitschein  



 

 

 

 

Behr Gruppe: Logistik-Richtlinie für Lieferanten, BMS-Dok.: 01002972 Version 14, Stand Mai 2010 

- 31 - 

4.3.2 Warenanhänger  

4.3.2.1 Format der Warenanhänger  

Es sind Warenanhänger gemäß VDA Standard 4902 Version 4 bzw. ï nach Abstimmung mit den 

Werken ï den kompatiblen Warenanhänger der Systeme Odette oder GALIA zu verwenden. Der 

Warenanhänger muss von außen gut sichtbar angebracht werden und darf die Abmessungen der 

Verpackung nicht überschreiten. 

 

Abbildung 10: Muster -Single -Label VDA 4902, Version 4  

 

Abbildung 11: Muster -KLT-Label für Multipack -Boxen (VDA)  
















































































































































































